
Auf- und Abstiegsregelungen Saison 2011/2012 

Männer: 

Kreisliga 

Grundzahl 01.08.2011 14 

- Aufsteiger in BL 1 2 

 13 12 

+ Absteiger aus BL 0 1 2 0 1 2 

+ Aufsteiger aus 1.KK 1 1 1 2 1 1 

- Absteiger in 1.KK 2 3 4 2 2 3 

Grundzahl 2012/2013 12 12 12 12 12 12 
Alle Spiele nach 14er Schlüssel 

1. Kreisklasse 

Grundzahl 01.08.2011 12 12 

- Aufsteiger in KL 1 2 

 11 10 

+ Absteiger aus KL 2   3 4 2 3 4 

+ Aufsteiger aus 1.KK 1 1 1 2 1 1 

- Absteiger in 2.KK 2 3 4 2 2 3 

Grundzahl 2012/2013 12 12 12 12 12 12 

 

2. Kreisklasse 

Grundzahl 01.08.2011 12 12 

- Aufsteiger in 1.KK 1 2 

 11 10 

+ Absteiger aus 1.KK 2   3 4 2 3 4 

+ Aufsteiger aus 3.KK 1 1 1 2 1 1 

- Absteiger in 3.KK 2 3 4 2 2 3 

Grundzahl 2012/2013 12 12 12 12 12 12 

 

3. Kreisklasse 

Grundzahl 01.08.2011 11 11 

- Aufsteiger in 2.KK 1 2 

 10 9 

+ Absteiger aus 2.KK 2   3 4 2 3 4 

+ Aufsteiger aus 4.KK 1 1 1 2 1 1 

- Absteiger in 4.KK 1 2 3 1 1 2 

Grundzahl 2012/2013 12 12 12 12 12 12 

 

4. Kreisklasse 

Grundzahl 01.08.2011 10 10 

- Aufsteiger in 3.KK 1 2 

 9 8 

+ Absteiger aus 3.KK 1 2 3 1 2 3 

Grundzahl 2012/2013 10 11 12 9 10 11 
(Bei 10 Mannschaften: 10er Schlüssel, Serie vor Ostern beendet) 

 



Frauen: 

Kreisliga 

Grundzahl 01.08.2011 12 

- Aufsteiger in BL 1 2 

 11 10 

+ Absteiger aus BL 0 1 2 0 1 2 

- Absteiger in 1.KK 1 2 3 1 1 2 

+ Aufsteiger aus 1.KK 2 2 2 3 2 2 

Grundzahl 2012/2013 12 
Steigen mehr als 2 Mannschaften aus der BL ab, erhöht sich der Abstieg entsprechend. 

1.Kreisklasse 

Grundzahl 01.08.2011 9 

+ Absteiger aus 1.KK 1 2 3 

 10 11 12 

- Aufsteiger in 1.KK 2 3 2 2 

Grundzahl 2012/2013 9 8 9 10 
zzgl. möglicher Neuanmeldungen/ 10er Schlüssel, Serie vor Ostern zu Ende 

In jeder Spielklasse des Kreises können maximal zwei Mannschaften aus einem 
Verein spielen. Die als niederrangig gemeldete Mannschaft kann kein Aufstiegsrecht 
wahrnehmen. Bei einem Abstieg der als höherrangig gemeldeten Mannschaft 
werden die entsprechenden Mannschaften in der nächsten Saison umbenannt.  

Zusätzliche Aufstiegsplätze werden grundsätzlich durch Relegationsspiele unter 
Einbeziehung möglicher Absteiger vergeben.  

Aufstiegsberechtigt sind innerhalb der Kreisklassen nur Mannschaften, die sich nach 
Abschluss der Spielsaison auf den ersten drei Plätzen platzieren. Verzichten diese 
Mannschaften auf den Aufstieg oder sind sie nicht aufstiegsberechtigt, werden 
Aufstiegsplätze durch Relegationsspiele unter Einbeziehung der nächstplatzierten 
Mannschaften und der möglichen Absteiger vergeben. 
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